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Aufstellung des Bebauungsplanes "Sonder- / Gewerbegebiet Am Silberpark" 
und 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kissing, Land-
kreis Aichach-Friedberg, Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. 18. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungs-
planes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 

1.1 Grundwasser 

Auf dem Gelände des Krematoriums (3502/3) befindet sich ein Brauchwasser-
brunnen. Der Grundwasserflurabstand im Brunnen betrug am 27.10.2022, 
4,00 m unter Gelände (491,20 m NN).  

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Im Planungsgebiet beträgt der Grundwasserstand 491,2 m ü NN.“ 

„Unabhängig von den vorstehenden Angaben können auch höhere 
Grundwasserstände auftreten. Diese sind durch einen geeigneten Si-
cherheitszuschlag zu berücksichtigen.“ 

„Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse 
obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Be-
darf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser si-
chern muss.“ 
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1.2 Vorsorgender Bodenschutz  

Bei der Planung und Durchführung von baulichen Maßnahmen sind die Anforderun-
gen nach DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben“, DIN 19731:2023-10 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und 
Baggergut“ sowie DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbei-
ten“ zu beachten. 

Bei der Planung und Durchführung von baulichen Maßnahmen sind die Anforderun-
gen nach DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben“, DIN 19731:2023-10 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und 
Baggergut“ sowie DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbei-
ten“ zu beachten. 

Verwertung von Bodenmaterial 

Der Anfall von Bodenaushub ist soweit wie möglich zu vermeiden (§ 6 Abs. 1 KrWG) 
bzw. gering zu halten. Dies ist bereits bei der (Bau)Planung zu berücksichtigen und 
ggf. ein entsprechendes Bodenmanagementkonzept zu erstellen (= Massenbilanzie-
rung Bodenaushub + frühzeitige Darstellung möglicher Verwertungswege + Einpla-
nung notwendiger (Zwischen-)Lagerflächen).  

Zur Entlastung von Entsorgungswegen und zur Kostenminimierung sollte ausgehobe-
nes, geeignetes Bodenmaterial i.d.R. am Entstehungsort (z. B. innerhalb des Bauge-
bietes) weiterverwendet werden (z.B. modellierte Vegetationsflächen, Lärm- /Sicht-
schutzwälle, Dachbegrünungen). Auf das Schreiben des Bayerischen Staatministeri-
ums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 10.08.2020 wird hingewiesen. 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, Witterungsverhältnissen 
und Wassergehalten zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen ent-
sprechend DIN 18915 zu treffen.“ 

„Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mut-
terboden ist möglichst hochwertig nach den Vorgaben der §§ 6 und 7 
BBodSchV zu verwerten.“ 

„Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterböden sind zu schonen, ge-
trennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen 
und wieder seiner/ihrer Nutzung zuzuführen. Es sind maximale Haufwerkshö-
hen von 2 m für Oberboden und maximal 3 m für Unterboden einzuhalten. Die 
Bodenmieten dürfen nicht befahren werden.“ 

1.3 Abwasserentsorgung/ Niederschlagswasser 

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natürli-
chen Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten (vgl. Arbeitsblatt DWA-A 
102-1 und 2 / BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M 102-4 / BWK-A 3-4). Daher sollte das 
Niederschlagswasser nach Möglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen.  

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist eine quantitative Be-
urteilung nach LfU Merkblatt 4.4/22 / DWA-A 102, Teil 2 erforderlich. Sofern diese 
ergibt, dass vor Einleitung eine Drosselung erforderlich ist, sind die dazu erforderli-
chen Rückhalteflächen im Bebauungsplan festzusetzen. 

Vorschlag zur Änderung des Plans:  

Festsetzung der Flächen, die für die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von Nie-
derschlagswasser erforderlich sind (entsprechend der Erschließungskonzeption).  
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Vorschlag für Festsetzungen 

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 
und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 
gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was-
ser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-
sergebundene Decke.“ 

„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60 % der 
Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer 
Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflan-
zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie können zugelassen werden.“ 

(Versickerungsfähigkeit gegeben, Kommune möchte Niederschlagswasser versickern)  

„Das auf privaten, befestigten Flächen anfallende geringverschmutzte Nieder-
schlagswasser darf nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden. Dies 
gilt auch für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen) 
und für sonstige nicht schädlich verunreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie 
Drän- und Sickerwasser jeder Art.“ 

„Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen 
muss auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden. Die Versi-
ckerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mäch-
tige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.“ 

„Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. Rigolen, sind ohne geeignete Vor-
reinigung nicht zulässig. Sickerschächte sind unzulässig / vorab grundsätzlich 
technisch zu begründen. Notwendige Versickerungs- und Retentionsräume 
oder Vorbehandlungsanlagen sind auf den privaten Grundstücken vorzuhal-
ten.“ 

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  

„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 
der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Ab-
flusshindernissen frei zu halten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, 
Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss be-
hindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versi-
ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind 
die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig.“  

(Rückstausicherung)  

„Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zu-
gänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Un-
ter der Rückstauebene liegende Räume und Entwässerungseinrichtungen 
(auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisa-
tion gesichert werden.“ 

2. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen 
Bedenken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Gez. 
Kathrin Raithel 
 
Verteiler: 
Landratsamt Aichach-Friedberg mit der Bitte um Kenntnisnahme 


